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RS OGH 1962/11/29 6Ob269/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1962

Norm

ABGB §484

ABGB §1452 ff

Rechtssatz

Das Einstellen ( Garagierung ) eines Kraftfahrzeuges stellt gegenüber dem Recht auf Einstellung von Pferdefuhrwerken

und Fahrrädern im Hinblick auf die Feuergefährlichkeit eine unzulässige Erweiterung einer ( ersessenen ) Servitut dar.
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